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Vollständiger Wortlaut der geänderten SaEung in der Fassung vom 16. Juli 2016
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Satzung

der

Leukämie und Lymphom Selbsthilfegruppe Münsterland e.V.

59229 Ahlen
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Satzung

§lNarnelSitz

(1) Der Verein iührt den Namen

Leukämie und LYmPhom
Selbsthilfegruppe Münsterland e-V-

(2) Er hat seinen Sitz in Ahlen und soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht

Ahlen eingetragen werden-

§ 2 Zweck

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im

sinne des Abschnitts .steuerbegünstigle Zwecke' der Abgabenordnung-

Zweck des Vereins ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und

der dffentlichen Gesundheitspfl ege'

2. Oas Ziel des Vereins ist:

2-1. lnformations- und [ontaktstelle für Leukämie' und Lymphomerkrankte

Zu sein.

2_2. Vermittfung von Beratung, Betreuung unci UnterstüEung von Betroilenen

und deren Angehörigen-

2-3.lniormation der Betroffenen, Angehörigen und der Allgemeinheit über

Leukämie. und Lymphomerkrankungen und deren Behandlungsmög-

lichkeiten-

2-4- Ausbau / Unterstükung von Knochenrnarkspenderdaleien, bundesvr'eiler

tnformationssysteme und der Leukämie / Lymphomen ciienlichen

Forschung.

2-S- soziales und evll- frnanzielles Engagernent bei der Verbesserung der

Versorgung in den entsprechenden Einrichtungen (Kliniken us:w-)-

§ 3 Aufgaben I Gemeinnützigkeit I

1- Der Verein ist setbstlos tätig, er verfolgl nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

Zvtecke - Ein radrtschaftlicher Geschäflsbereich isl ausgeschlossen-

§ 4 Mittel

1. Die Mittel, die dem Verein zur Erreichung seines Zweckes zur Verfügung slehen,

sind:
1.1. die Beiträge der Mi§lieder
1-2. sonstige Einnahmen, insbesondere Spenden'

2. Mriltel des Vereins dÜrfen nur für die saEungsgemäßen Zrruecke verwenciei

werden. Abgesehen von Aufwandsentschädigungen z- B- für Fahrt- und

üUernactrtuirgskosten airtässlich der Teilnahrne än Seminaren. Tag ungen

usu, erhallen Oie mngli"der des Vereins keine Ztrwendungen aus Mitteln

des Vereins-
3- Es dari keine Person durch AusEaben, die dem Zweck der Köperschaft

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigtwerderi-

4. Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile an dem Vereinwermögen.
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5. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bd t&€gia§ steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an:

Deutsche Leukämie- & Lymphor*-Hitie e- V- {DLH}
Thomas-Mann-Straße 40, 531 1 1 Bcnn,

Wenn dieser nicht mehr existent isl ist ein neuer Vorstandsbeschluss in Absprache mit dern
Finanzaml erforderlich.

DieVerwendung des Vereinsvermögens ist hierbei ausschließlich ftir gemeinnü?ige Zwecke
sicfrerzustellen-

§ 5- Mitgliedschaft

1- Mitgfreder können sowohl Frnzelpersonen als auch juristische Personen
und Personenvereinigungen sein-

2 DieAufnahme in den Verein eriolgt mit schrifllichem Aufnahmeantrag des
Bevrrerbers durctr den Vorstand- Die Aufnahme eines Jugendlichen bedarf
der vorherigen Zustimmung eines Erziehungsberecht(1ten.

3- Oie Mitgliedschaft erlischt durch schriftfrch erklärten Austril.L
Der Auslritt kann nur zum Ende eines Kaleoderjahres mil einar Frist vorl
vier Wochen erklärt rrrerden-
Sie edischt ferner durch fri§lose Kündigung des Vorstands, urenn auf
wiederholte Mahnung der Mi§iedsbeitrag nichi bezahlt wird und durch
Ausschltss aus den Verein. wenn sictr der Vorstand bei erhebftchen Ver-
stößen gegen die Vereinsinteressen mit einfacher Mehrheit seiner §timmen
fin die Ausschließung erklärl "
Die Mitql-ledschaft erlischtmil dem Tod.

§ 6 Mitgliedsbeiträge
'l- Die Höhe des jährlichen Mindestbeitrages der Mitqlieder wird von der

Mitg liederversammlung beslimmt-

2- DerVorstand kann im Eirzeltall Ausnahrnen vom Regelbeitrag baschließen.
auci Beiträge ganz erlassen oder stunden

§ 7 Organe

. Die Organe des Vereins sind:

1- der Vorstand

-L dire MitgEederversammlung

§ 8 Vorstand !

1- Der Vorstand besleht aus:
l-1- derrdem 1- Vorsitzenden- 12 der/dern Z Vorsitzenden

. 13. demlder.Schatzmeisterin
. 1-1- dem/der Prctokollfütrer/ln

Z Die Mitglieder des Vorstandes werden von der MitgEederversarnrnlun§ mit 2/3
Stimmenmehrheit aus der Mitte gemEhlt- Oie Amlszeit isl unbegrenzl Die
Amtszeil endet durctr Rücktdtt oder Ar.stritt aus dern Verejn, Abberufung durch
die Mitgliederversamrnlung- Die Mitgfieder bler]ben bis zurWahl eines neuen
Vorstandes im AmL Eine Wiedenarahl ist zr.üässig- Der Vorstand besctr§eßl über
die Gechäftwerteilung (Gescträflsordnurig), durch fte insbesondere die Aufgaben
der einzelnen Vorstandsmilgtieder bestimml werden-

Der oder die 2- Vorsitzerrde, b2w-.ein zu be§irnmender Protokollführer fertigt die
nach der SaDung vorgesehenen Proiokolle an- Die Frolokolle sind von dem
Protokollführer und dern janveiligen Versarnmlungsleiler zu unlerzeichnen.
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Neuwahlen des Vorstandes haben bei Bedarf zu erfolgen, wenn ein Milglied des
Vorstandes ausgeschieden ist.

3. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und
der geseElichen Vorschriften.

4. Der Verein wird gerichtlich und außergerictrtlich durch 3 Personen des Vorstands
derldem 1. Vorsitzenden, der/dem 2. Vorsitzenden und dem/der Schatzmeister/
Schakmeisterin vertreten-
Zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinsam.

5. Deröie 2. Vorsitzende übt für seinen/ihren Aufgabenbereich die Befugnisse des
VorsiEenden in dessen Vertretung aus.

6. Der/die Schatzmeiste/in unterstüEt die/den 1. Vorsitzende/n in der Durchfi)hrung
ihrer/seiner Aufg aben.
Der/die SchaEmeisterfi n übernimmt insofern die Kassenführung.
Der/die 1- Vorsi2ende leitet die Geschäftsstelle und erledigt die Aufgaben der
laufenden Verwaltung unler Beachtung der Beschlüsse des Vorstands,

7. Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Vorstandsmitglieder gefassl Er ist beschlussfähig. wenn mehr als die Hälfte
seiner Milglieder anwesend ist.

8. Der Vorstand ist nicht berechtigl ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung
Kredite aufzunehmen-

9- Mitgliederversammlung

1- Die Mitgliederversammlung (MV), die vom 'l- Oder 2. Vorsitzenden einzuberufen
ist, wird in der Regel einmal iährtich abgehalten.
Die Einberufung hat mindestens zwei Wochen vorher schriftlich zu erfolgen.
Dabei ist die vom Vorstand festgretegte Tagesordnung mitzuteilen-
Zusäbliche Anträge für die MV sind mindestens 7 Tage vor der MV schriftlich

. beim Vorstand einzureichen.
Für den Vorstand gelten keine Antragsfristen.

2- Die MV.ist beschlussfähig, wenn Sie ordnungsgernäß einberufen wurde_

3. ln der MV hat jedes Mitglied eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher
Mehrheit gefasst- Bei einer Stimmengleichheit entscheidet der Vorstand-
Stimmenenthaltungen gelten als nicht abgegebene Slimmen.
Satzungsänderungen können nur mit einer 213 Mehrheit beschlossen werden.
Zur Aufl6sung des Vereins ist eine % Mehrheit der anwesenden trifitglieder
erforderlich-

4- Die Abslimmung erfolgt durch Handzeichen- Auf mündlichen Antrag eines
Mitgliedes auf geheime Abstimmung ist diesem nachzukomrnen.

5- ln der MV hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Genehmigung des Haushaltsplanes ßr das kommende Geschäftsiahr
- Ensegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und dessen Entlastung
- lllahl des Vorstandes
- jährliche \I\lahlvon einem lGssenprüfer und einem Vertreter
- Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages
- Beschlüsse über SaEungsänderungen und Vereinsauflösung

O- Über jede MV ist eine Niederschrift (Protokoll) anzufertigen, die von dern
Versammlungsleiter und dem Protokoltfüh(er za unterzeichnen ist.



1 0- Geschäftsiahr und Rechnungsbelegung

1. Das Geschäftsiahr ist das Kalenderiahr

2.MitEndedesJahressinddieGeschäftsbücherabzuschließen.
DeJahresrechnungistdenr,"'.np'ufern.rechtzeitiglorol}!i!s§oer
versammlung zur prüfung vorzutegän- Die KassenprÜfer erstellen elnen

Prüfbericht 6r die Mitgliederversammlung-
Die vorstehende Satzung wurde in der GiUnOungsversammlung

am 08-11'2008 errichtet' -- ^- ^^,?
Die Satzunoiäna"t'"g erfolgte am 16'07'2016
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